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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs3 Z10;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber stellt in § 4 Abs. 3 Z. 10 AuslBG mit dem demonstrativen Hinweis auf "wiederholte Verstöße" gegen

das AuslBG lediglich eine widerlegliche Vermutung für das Vorliegen eines "wichtigen Grundes" in der Person des

Ausländers auf.
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